
  

Vertrag 
 
aufgrund der Richtlinien für den Abschluss von Verträgen mit Installationsunternehmen zur Herstellung, Veränderung, 
Instandsetzung und Wartung von Gas- und Wasserinstallationen vom 3. Februar 1958 i.d.F. vom 1. April 2019 
 
 
zwischen   ____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
- im Folgenden NB genannt - 
 
 
und   
                  ____________________________________________________________________________________________    
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
- im folgenden IU genannt – 
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
 
(1) Dieser Vertrag schafft die Voraussetzungen für die 
Eintragung in das gemäß § 13 Abs. 2 NDAV vom NB zu 
führende Installateurverzeichnis. Er enthält die gegenseitigen 
Rechte und Pflichten des NB und des IU bei der Ausführung 
von Installationsarbeiten durch das IU im Netzgebiet des NB. 
 
(2) Der Vertrag bezieht sich auf die Herstellung, 
Veränderung, Instandsetzung und Wartung von 
Gasinstallationen der Kunden ab** 
 

Hauptabsperreinrichtung 
_________________________________________________ 
 
§ 2 Zusammenarbeit 
 
NB und IU verpflichten sich, im Rahmen dieses Vertrages zur 
Erreichung eines Höchstmaßes an Sicherheit der 
Gasversorgung sowie zum Schutz von Eigentum und 
Gesundheit bei Kunden, IU, NB und ihren Bediensteten 
zusammenzuarbeiten. 
 
§ 3 Rechte des IU 
 
Das IU ist berechtigt, 
 
1. Gasinstallationen herzustellen, die an das Rohrnetz des 
NB angeschlossen werden sollen, oder bereits 
angeschlossene Gasinstallationen zu verändern, 
instandzusetzen und zu warten,* 
 
2. einen vom NB ausgestellten Ausweis zu führen, der 
bescheinigt, dass es in das Installateurverzeichnis 
eingetragen ist, 
 
3. an seiner Werkstatt und seinem Geschäft während der 
Vertragsdauer ein Schild anzubringen, das es als 
„Vertragsinstallationsunternehmen" ausweist, 
 
4. diesen Vertrag zu jedem Quartalsletzten mit 
sechswöchiger Frist zu kündigen, 
 
5. bei Kündigung des Vertrages durch den NB den 
Landesinstallateurausschuss nach Maßgabe des Abschnitts 
10.3.2 der Richtlinien anzurufen, 
 
6. die Installationsarbeiten an den bereits vor der Kündigung 
beim NB angemeldeten Anlagen zu Ende zu führen, falls ihm 
nicht Verfehlungen nachgewiesen sind, die eine sofortige 
Einstellung der Arbeiten gebieten, wie z.B. Fahrlässigkeit bei 
der Ausführung von Installationsarbeiten und dadurch 
verursachte Lebens-, Unfall- oder Feuergefahr oder 
begründeter Verdacht strafbarer Handlungen im 
Zusammenhang mit der Ausführung von Installationsarbeiten, 
 
7. das NB im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften in 
Anspruch zu nehmen. 

§ 4 Pflichten des IU 
 
(1) Das IU erkennt die in Abschnitt 3 und 4 der Richtlinien 
genannten Anforderungen und Verpflichtungen als für sich 
verbindlich an. 
 
(2) Darüber hinaus verpflichtet sich das IU, 
 
1. dem NB jede Änderung von Tatsachen unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, die unter Berücksichtigung der 
Richtlinien für den Bestand dieses Vertrages von Bedeutung 
sein können, insbesondere Wegfall der Voraussetzungen 
nach Abschnitt 3 und 4 der Richtlinien, Löschung in der 
Handwerksrolle, Abmeldung. Erlöschen oder Ruhenlassen 
des Gewerbebetriebes. Firmenänderung oder 
Inhaberwechsel, Wechsel oder Ausscheiden des 
verantwortlichen Fachmanns, Verlegung des Betriebes, 
 
2. im Fall der Nr. 1 den Ausweis und die in seinem Besitz 
befindlichen Vertragsausfertigungen gleichzeitig 
einzusenden, falls diese durch die eingetretene Änderung 
ungültig werden oder Eintragungen zu berichtigen sind, 
 
3. alle Arbeiten an den Anlagen, die an das Netz des NB 
angeschlossen sind oder werden sollen, gemäß den Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften, den Anschlussbedingungen des 
NB und sonstigen besonderen Bestimmungen des NB sowie 
nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen, 
 
4. die Folgen etwaiger Verstöße gegen Nr. 3 unverzüglich zu 
beseitigen, 
 
5. die Gasinstallationen auf dem hierfür vorgesehenen 
Formular des NB ordnungsgemäß anzumelden, 
 
6. die Arbeiten nur zuverlässigen, fachlich ausgebildeten 
Arbeitnehmern zu übertragen und die Arbeitsausführung zu 
überwachen und nachzuprüfen, 
 
7. Anschlussarbeiten an das Netz, die von Nichtberechtigten 
ausgeführt werden, nicht mit seinem Namen zu decken, 
 
8. für die von ihm ausgeführten Arbeiten gegenüber dem NB 
die Verantwortung zu tragen; es haftet insoweit dem NB nur 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
9. eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen, 
wobei eine Haftpflichtversicherung als ausreichend gilt, 
welche Schäden innerhalb der von der 
Versicherungsaufsichtsbehörde genehmigten Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen zu tarifmäßigen, nicht auf 
außergewöhnliche Verhältnisse abgestellten Prämien und 
Prämienzuschläge deckt, und die die Schadensdeckung 
spätestens vom Tage des Abschlusses dieses Vertrages ab 
übernimmt, 
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10. sich zur Förderung der gemeinsamen Interessen und 
einer gedeihlichen Zusammenarbeit über alle Fragen der 
Ausführung von Arbeiten an Gasinstallationen, der 
Neuerungen auf dem Gebiet der Installationstechnik usw. 
laufend zu unterrichten und mit der zuständigen Stelle des 
NB enge Verbindung zu halten, 
 
11. den Kunden in allen Fragen der Planung und Ausführung 
der Anlagen als Treuhänder und Mittler zwischen NB und 
Kunde sachverständig zu beraten, 
 
12. rechtzeitig vor Ablauf der Geltungsdauer des Ausweises 
für dessen Erneuerung (Verlängerung) zu sorgen, 
 
13. bei Erlöschen des Vertragsverhältnisses den Ausweis, die 
in seinem Besitz befindlichen Vertragsausfertigungen, die 
entliehenen** Schilder und sonstige vom NB zur Verfügung 
gestellte, nicht ausdrücklich übereignete Vordrucke, 
Vorschriften usw. dem NB unaufgefordert zurückzugeben. 
 
§ 5 Rechte des NB 
 
(1) Der NB ist berechtigt 
 
1. sich davon zu überzeugen, dass die Anforderungen nach 
Abschnitt 3 und 4 der Richtlinien und die vom IU 
eingegangenen Verpflichtungen noch erfüllt sind, sowie alle 
hierfür erforderlichen Auskünfte und Nachweise zu verlangen, 
 
2. sich aus gegebenem Anlass von der Kenntnis 
einschlägiger Rechtsvorschriften und anerkannter Regeln der 
Technik, insbesondere bei technischen Neuerungen, zu 
überzeugen, 
 
3. die Beibringung der geforderten Nachweise innerhalb einer 
angemessenen Frist zu fordern. 
 
(2) Erfüllt das IU seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
nicht, so kann der NB insbesondere 
 
1. das IU schriftlich auffordern, seinen Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag unverzüglich nachzukommen, 
 
2. das IU schriftlich verwarnen, 
 
3. die Berechtigung zur Ausführung der in § 1 dieses 
Vertrages genannten Arbeiten von der Einhaltung bestimmter 
Auflagen abhängig machen, 
 
 

4. die Berechtigung zur Ausführung der in § 1 dieses 
Vertrages genannten Arbeiten ganz oder teilweise auf Zeit 
aussetzen, 
 
5. den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen. 
 
(3) Der NB darf nur die Maßnahmen ergreifen, die zur 
Abwehr von Gefahren für die Sicherheit der öffentlichen 
Gasversorgung sowie die Gesundheit, das Eigentum und das 
Vermögen bei Kunden, IU und NB erforderlich sind. 
 
§ 6 Pflichten des NB 
 
Der NB ist verpflichtet, 
 
1. die von dem IU gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 ausgeführten 
Anlagen an das Rohrnetz anzuschließen, 
 
2. dem IU die zur Durchführung seiner Arbeiten erforderlichen 
Auskünfte und besonderen Anweisungen zu erteilen sowie 
die Anschlussbedingungen und besonderen Bestimmungen 
des NB und sonstigen notwendigen Unterlagen und 
Vordrucke zuzuleiten, 
 
3. das IU durch Beratung, Hinweise und durch zeitgerechte 
Bearbeitung der eingereichten Anmeldungen, Unterlagen und 
Fertigmeldungen zu unterstützen, 
 
4. das IU in das beim NB zu führende Installateurverzeichnis 
einzutragen, 
 
5. dem IU für die Dauer dieses Vertrages einen Ausweis über 
die Eintragung in das Installateurverzeichnis auszustellen, 
 
6. im Fall der Kündigung des Vertrages den 
Installateurausschuss zu unterrichten (vgl. Abschnitt 9.3.1 der 
Richtlinien) und Einsprüche des IU gegen die Kündigung dem 
Landesinstallateurausschuss vorzulegen (vgl. Abschnitt 
10.3.2 der Richtlinien). 
 
§ 7 Einigungsstelle 
 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei 
Meinungsverschiedenheiten aus diesem Vertrag zunächst 
eine Klärung durch den Installateurausschuss 
herbeizuführen. 
 
§ 8 Inkrafttreten des Vertrages 
 
Der Vertrag tritt am Tage der Unterzeichnung durch die 
beiden vertragschließenden Parteien in Kraft. 
 

 
 
 
 
 
____________________________ , den _______________         ____________________________ , den _______________ 
   
 
 
 
 
 
________________________________________________ _________________________________________________ 
 Stempel/Unterschrift IU  Stempel/Unterschrift NB 
 
 
 
 
 
 
 
* Nichtzutreffendes streichen 
** ggf. durch Änderung den örtlichen Verhältnissen oder streichen anpassen 
 



Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bei Eintragung 
in das Installateurverzeichnis 

(Stand 10/2019) Datenschutzhinweise Seite 1 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen nach den daten-
schutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. 
 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?  

ENSO NETZ GmbH 
Rosenstraße 32 
01067 Dresden 
Service-Telefon: 0800 0320010 
E-Mail-Adresse: service-netz@enso.de  

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen über das 
jeweilige Antragsformular oder Ihre Anfrage erhalten haben. Dazu 
gehören z. B. Name, Vorname, Geburtsdatum, Angaben zur Ausbildung 
sowie Qualifikation  und Sachkunde, Bestehen eines Beschäftigungs-
verhältnisses, Betriebshaftpflicht samt Deckungssumme, Bestehen 
einer Gewerbeanmeldung, Handwerksrolleneintragung, Firma, An-
schrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mailadresse, Homepage, ver-
antwortliche Fachkraft. 

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und 
auf welcher Rechtsgrundlage? 

3.1 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Artikel 6 Abs. 1c DSGVO)  
 
Netzbetreiber unterliegen der gesetzlichen Verpflichtung zur Führung 
eines Installateurverzeichnisses nach den §§ 13 (2) NAV und 13 (2) 
NDAV. Zur Prüfung, ob die erforderlichen Qualifikationen zur Eintra-
gung in das Installateurverzeichnis vorliegen, werden personenbezoge-
ne Daten des Installationsunternehmens und der verantwortlichen 
Fachkräfte des Unternehmens erhoben und verarbeitet. 
 
3.2 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Artikel 6 Abs. 1b DSGVO) 
 
Die Verarbeitung der Daten ist für die Führung des Installateurverzeich-
nisses erforderlich. In das Installateurverzeichnis werden nur Installati-
onsunternehmen aufgenommen, die über eine ausreichende fachliche 
Qualifikation verfügen, um Arbeiten an Kundenanlagen sicher und 
ordnungsgemäß durchzuführen und unzulässige Rückwirkungen der 
Anlagen auf das öffentliche Versorgungsnetz auszuschließen. Zur 
Prüfung, ob die erforderlichen Qualifikationen zur Eintragung in das 
Installateurverzeichnis vorliegen, werden personenbezogene Daten des 
Installationsunternehmens und der verantwortlichen Fachkräfte des 
Unternehmens verarbeitet. 
Weiterhin werden personenbezogene Daten zur Registrierung und 
Nutzung des Netzportals gespeichert. Die Identifikation im Netzportal 
wird durch einen Dienst der ENSO AG bereitgestellt. Für diesen Zweck 
werden nur der Benutzername und das Passwort gespeichert. 
Wofür wir Ihre Daten im Einzelnen verarbeiten, können Sie den jeweili-
gen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen. 
 
3.3 Im Rahmen der Interessenabwägung (Artikel 6 Abs. 1f DSGVO) 
 
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche 
Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen 
von uns oder Dritten wie beispielsweise zur Geltendmachung rechtli-
cher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten. 

 
3.4 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1a DSGVO) 
 
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Werbung oder Markt- und 
Meinungsforschung, auch mittels anonymisierter Daten, soweit sie der 
Nutzung Ihrer Daten zu diesem Zweck nicht widersprochen haben) 
erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer 
Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerru-
fen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärun-
gen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns 
gegenüber erteilt worden sind. 
 
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verar-
beitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 

4. Wer bekommt meine Daten? 

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf 
Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter 
(Artikel 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten 
erhalten. Folgende Empfängerkategorien können Daten erhalten: 
VDE/FNN Bundesinstallateurverzeichnis, IT-Dienstleistungen sowie 
Netzbetriebe.   

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie 
uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben. 

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezo-
genen Daten für die genannten Zwecke, was beispielsweise auch die 
Vorbereitung und die Abwicklung der Eintragung in das Installateurver-
zeichnis und dessen Führung umfasst. Bei abgelehnter Eintragung 
werden Ihre Daten 3 Monate nach dem Ablehnungsbescheid gelöscht. 
 
Weitergehende Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten ergeben 
sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abga-
benordnung (AO). Die dort vorgegebenen Fristen betragen bis zu zehn 
Jahre. 
 
In gewissen Fällen beurteilt sich die Speicherdauer nach den gesetzli-
chen Verjährungsfristen, zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB), die bis zu dreißig Jahre betragen können. 

6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Orga-
nisation übermittelt? 

Eine Datenübermittlung in ein Drittland oder an internationale Organisa-
tionen findet nicht statt.  

7. Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 
DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das 
Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Einschrän-
kung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO sowie das Recht auf 
Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und 
beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 
BDSG.  
 
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzauf-
sichtsbehörde Ihrer Wahl (Artikel 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG). Die 
zuständige Aufsichtsbehörde am Sitz der ENSO NETZ GmbH ist der 
Sächsische Datenschutzbeauftragte. 
 
Sie haben zudem das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonde-
ren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e 
DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) erfolgt, Wider-
spruch einzulegen. 

8. An wen kann ich mich bei Fragen zum Datenschutz wenden? 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter  
ENSO NETZ GmbH 
Datenschutzbeauftragter  
Rosenstraße 32, 01067 Dresden 
E-Mail: datenschutz@enso.de 

Hinweis zum Recht auf jederzeitigen Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung Ihrer Daten 
Sofern eine Verarbeitung auch gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zur 
Wahrung eigener berechtigter Interessen oder berechtigter Interessen 
Dritter erfolgt, haben Sie ferner jederzeit das Recht, aus persönlichen 
Gründen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einzulegen, 
die zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten 
Interessen Dritter erforderlich ist. Ihren Widerspruch und dessen Be-
gründung richten Sie bitte ebenfalls an ENSO NETZ GmbH, Rosen-
straße 32, 01067 Dresden oder per E-Mail an service-netz@enso.de. 
 
Wir werden anhand der von Ihnen angegebenen Gründe unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von einem Monat nach Zugang Ihres 
Widerspruchs, prüfen, ob wir zur Löschung Ihrer Daten verpflichtet sind 
oder eine weitere Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zur Wahrung 
überwiegender schutzwürdiger Interessen oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 
Über das Ergebnis unserer Prüfung werden wir Sie schriftlich oder in 
Textform unterrichten. 

9. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Im Rahmen der Eintragung in das Installateurverzeichnis müssen Sie 
nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die 
Eintragung und Führung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir 
gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten kann eine Eintragung in 
das Installateurverzeichnis nicht erfolgen. 

10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung 
inklusive Profiling? 

Eine vollautomatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt.  


